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Text 

Artikel 292. 

Auf den im vorstehenden Artikel als international erklärten Wasserstraßen werden die 
Staatsangehörigen, das Gut und die Flaggen aller Mächte auf dem Fuße vollkommener Gleichheit 
behandelt werden, so daß kein Unterschied zum Nachteile der Staatsangehörigen, des Gutes und der 
Flagge irgendeiner dieser Mächte zwischen diesen und den Staatsangehörigen, dem Gute und der Flagge 
des Uferstaates selbst oder desjenigen Staates gemacht wird, dessen Angehörige, Güter und Flagge die 
Meistbegünstigung genießen. 
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